Durchfiihrungsbestimmung Zwingernamensschutz im Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V.

Zwingernamensschutz im Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V.

L. Allgemeines

II.

Jeder Ziichter hat vor Beginn des ersten Zuchtgeschehens einen Zwingernamen zu beantragen.

Der Zwingername ist die einem Ziichter oder einer Zuchtgemeinschaft persénlich zugeteilte
Bezeichnung.

Der Ziichter bzw. eine Zuchtgemeinschaft ziichtet unter diesem Namen.

Die nach den Regeln der FCI/des VDH und des PSK geziichteten Hunde fiihren den
Zwingernamen als Zunamen.

Es ist zu unterscheiden zwischen internationalem Zwingernamensschutz (iiber die FCI weltweit
geschiitzt) und nationalem Zwingernamensschutz (iiber den PSK geschiitzt).

Es wird empfohlen, internationalen Zwingernamensschutz zu beantragen.

Internationaler Zwingernamensschutz

Der Antrag auf internationalen Zwingernamensschutz, ist vom PSK iiber den VDH bei der FCI
einzureichen.

Jeder zu schiitzende Zwingername muss sich deutlich von bereits vergebenen Zwingernamen
unterscheiden und darf nicht alleine aus der Rassebezeichnung bestehen.

Fiir einen Ziichter darf nicht mehr als ein Zwingername fiir alle von ihm geziichteten Rassen
geschiitzt werden.

Der geschiitzte Zwingername darf weltweit nur von dem Ziichter verwendet werden, dem er von
der FCI zugeteilt wurde. Eine Liste mit den geschiitzten Zwingernamen ist auf der Internetseite
der FCI veroffentlicht.

Die Zuteilung des Zwingernamens erfolgt personengebunden. Der Zwingername wird grund-
sitzlich auf Lebenszeit erteilt, sofern keine Loschung erfolgt.

Zwingernamen konnen vererbt oder zu Lebzeiten durch schriftliche Erkldrung gegeniiber dem
VDH auf Dritte iibertragen werden. Der neue Berechtigte hat sein Recht an dem Zwingernamen
dem VDH nachzuweisen und zu belegen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen teilt der VDH der
FCI den Ubergang des Zwingernamens mit.

Bei Streitigkeiten iiber Vererbung oder Ubertragung von Zwingernamen kann bis zu einer
abschlieBenden rechtlichen Kldrung unter dem streitigen Zwingernamen nicht geziichtet werden.

Ein Zichter kann schriftlich auf die weitere Nutzung seines Zwingernamens verzichten, jedoch
darf ihm dann fiir den Zeitraum von fiinf Jahren kein neuer Zwingername zuerkannt werden.

Der Zwingernamensschutz entfallt,

mit dem Tode des Ziichters, sofern kein Erbe innerhalb von zehn Jahren nach dem Tod des
Ziichters den Ubergang des Zwingernamens auf sich beansprucht,

wenn der Ziichter auf die Fortfilhrung des Zwingernamens verzichtet, ohne diesen an eine

andere Person abzutreten,

wenn der Zichter Mitglied eines der FCI/dem VDH entgegenstehenden Rassehunde-
Zuchtvereins wird.

wenn gegen Satzung und Ordnungen des VDH, der FCI und/oder des Rassehunde-Zuchtvereins
verstof3en wird.

8. Die Loschung des Zwingernamens erfolgt iiber den VDH, der Loschung bei der FCI beantragt.
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9.

I11.

Zuchtgemeinschaften

Unter einer Zuchtgemeinschaft versteht man den Zusammenschluss von mindestens zwei
Personen, die unter einem gemeinsamen Zwingernamen und einer gemeinsamen Zuchtadresse
ziichten.

Die Zuchtgemeinschaft ist rechtlich als eine Einheit zu behandeln, Maflnahmen gegen eine
Zuchtgemeinschaft treffen alle Angehorigen der Zuchtgemeinschaft im gleichen Mafe.

Mindestens ein Mitglied der Zuchtgemeinschaft muss volljahrig sein

Jede Zuchtgemeinschaft hat einen volljdhrigen Verantwortlichen zu benennen, der
Ansprechpartner ist.

Die tibrigen bediirfen eines Mindestalters von 14 Jahren.

Scheidet ein Mitglied der Zuchtgemeinschaft aus, muss es dies und seinen Verzicht auf den
Zwingernamen schriftlich liber den PSK beim VDH zur Weiterleitung an die FCI erkldren.

Der VDH leitet dies an die FCI weiter.
Die Bildung von Zuchtgemeinschaften {iber FCI-Landesgrenzen ist nicht genehmigungsféhig.
Der Bestandsschutz bleibt gewahrt.

Nationaler Zwingernamensschutz

Fiir nationale Zwingernamen gelten die Bestimmungen zu II. entsprechend mit der Besonderheit,
dass fiir nationale Zwingernamen der PSK zusténdig ist.

Zwingernamensschutz kann nur erteilt werden, wenn der Ziichter den Nachweis der Teilnahme
an einer Schulungsmafinahme des PSK / VDH erbringt.

Vor Erteilung des Zwingernamensschutzes wird dem kiinftigen Ziichter ein Zwingerabnahme-
formular (s. Anlage) iibersandt, das als Selbstauskunft vollstindig auszufiillen ist.

Es sind der zuerst gewiinschte und zwei Ersatznamen anzugeben.

Ein bestitigter Zuchtwart besichtigt die Zuchtstétte und iiberpriift die Angaben auf dem
Zwingerabnahmeformular. Er nimmt den Sachkundenachweis des Ziichters ab, sofern dieser
nicht vorliegt.

Die Angaben werden von diesem bestétigten Zuchtwart und dem Landesgruppen-
Zuchtbeauftragten durch Unterschrift auf dem Zwingerabnahmeformular bestétigt und mit dem
Nachweis der Schulung zum Hauptzuchtbeauftragten und von diesem an die Zuchtbuchstelle
weitergeleitet.

Der Ziichter verpflichtet sich, die Kontrolle der Anlage vor und nach der Erteilung zu
ermoglichen.

Der Ziichter ist verpflichtet, sowohl jede Verdnderung der Zuchtbedingungen, als auch Namens-
und Anschriftendnderungen der Zuchtbuchstelle, seinem betreuenden Zuchtwart und dem
Landesgruppen-Zuchtbeauftragten mitzuteilen und ggf. eine erneute Uberpriifung der Zuchtstitte
zu veranlassen.

Bis zu einer Uberpriifung der Voraussetzungen fiir eine artgerechte Aufzucht und Haltung der
Welpen sowie der erwachsenen Hunde am Ort der neuen Zuchtstitte und der Genehmigung
dieser Zuchtstitte ruht die Zuchterlaubnis.
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3. Ruhte das Zuchtgeschehen in einem Zwinger lénger als 5 Jahre, ist ebenfalls eine erneute
Zwingerabnahme zu beantragen. Der Zwingername wird dem Ziichter nur fiir von ithm selbst
gezilichtete Hunde geschiitzt.

Mit der Erlangung eines geschiitzten Zwingernamens verpflichtet sich der Ziichter zur
gewissenhaften Beachtung der Zuchtordnung des PSK.

Ist dem PSK bekannt, dass ein beantragter Zwingername auflerhalb des FCI-Bereiches verwendet
wird/wurde, darf fiir diesen Zwingernamen kein Schutz erteilt werden.

Bei begriindeten Zweifeln an der Zuverldssigkeit des Antragstellers kann der Zwingerschutz
versagt oder nur unter Auflagen erteilt werden.

4.  Der Schutz einer Zuchtgemeinschaft ist nur fiir natiirliche Personen moglich.
Die Beteiligten einer Zuchtgemeinschaft miissen Mitglieder derselben Landesgruppe sein.
Scheidet ein Mitglied der Zuchtgemeinschaft aus derselben aus, muss es dieses und seinen
Verzicht auf den Zwingernamen schriftlich gegeniiber dem PSK erklaren.

Die Zuchtgemeinschaft gilt in diesem Falle als erloschen, wenn nicht die verbleibenden
Mitglieder eine iibereinstimmende schriftliche Erklarung iiber den Fortbestand gegentiber dem
PSK abgeben.

Kommt es anldsslich der Trennung einer Zuchtgemeinschaft zu rechtlichen Auseinander-
setzungen liber die Berechtigung zur Fortfiihrung des Zwingernamens, so ruht das Zucht-
geschehen in der betroffenen Zuchtstitte bis zur rechtsgiiltigen Kliarung.

5. Neue, geldschte oder vom PSK aberkannte Zwingernamen werden im PuS verdffentlicht. Die
Einspruchsfrist wegen einer moglichen Verwechslung oder Ahnlichkeit mit bereits bestehenden
Zwingernamen betrigt vier Wochen. Uber den Einspruch entscheidet der Vorstand.

Stand: 04. Juni 2011 — in Kraft getreten am: 01.Juli 2011
3



	Zwingernamensschutz im Pinscher-Schnauzer-Klub 1895 e.V.
	1. 	Zwingernamensschutz kann nur erteilt werden, wenn der Züchter den Nachweis der Teilnahme an einer Schulungsmaßnahme des PSK / VDH erbringt.


